
Satzung 
der 

PharmaSGP Holding SE 

t. 
Allgemeine Bestimmungen 

§1 
Rechtsform, Firma, Sitz, Dauer, Geschäftsjahr 

1_ Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas 
Europaea, SE). Sie führt die Firma 

"PharmaSGP Holding SE'. 

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gräfelfing, Landkreis München. 

3. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 
Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, der 
Vertrieb und/oder die Lizenzierung von Produkten im Bereich Pharma und Healthcare 
sowie von verwandten Produkten sowie die Beratung anderer Unternehmen auf den 
vorgenannten und angrenzenden Gebieten. Gegenstand des Unternehmens ist fer-
ner das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Erbringung von entgeltli-
chen Dienstleistungen (bspw. administrativer, finanzieller, kaufmännischer oder tech-
nischer Art) gegenüber Beteiligungsunternehmen. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die 
mit den vorstehenden Tätigkeitsgebieten in Zusammenhang stehen oder sonst ge-
eignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. 

3. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland 
errichten, andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an 
ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten. Der Unternehmensgegenstand 
von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch Gegenstände außerhalb der 
Grenzen des Absatz 1 umfassen. 

4. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in Absatz 1 genann-
ten Gegenstände beschränken. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit 

4821-1713-9898v4 



Satzung der PharmaSGP Holding SE Seite 2 

ganz oder teilweise mittelbar durch Tochter-, Beteiligungs- und/oder Gemeinschafts-
unternehmen auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise 
an von ihr abhängige Unternehmen überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von 
ihr abhängige Unternehmen ausgliedern. Sie kann sich auch auf die Tätigkeit einer 
geschäftsleitenden Holding und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens 
beschränken. 

§ 3 
Bekanntmachungen und Informationen 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären Informationen auch im Wege der Daten-
fernübertragung zu übermitteln. 

11. 
Grundkapital und Aktien 

§ 4 
Grundkapital 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.000.000,00 (in Worten: Euro 
zwölf Millionen). 

2. Es ist eingeteilt in 12.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. 

3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 27. Mai 2025 (einschließlich) gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe 
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2020): Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Dabei 
kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 
AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinn-
berechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausge-
stattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwen-
dungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres 
noch nicht gefasst worden ist. 

Den Aktionären ist grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen Aktien 

zu gewähren. Das Bezugsrecht kann dabei auch ganz oder teilweise als mittelbares 
Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden. 
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Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht derAktionäre nach näherer Maßgabe der folgenden Bestimmungen ganz oder 
teilweise auszuschließen: 

(a) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

(b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht derAktionäre auch insoweit auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um 
den Inhabern bzw. Gläubigem von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten, die von 
der Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des 
Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, bzw. den hieraus im 
Falle eines eigenen Wandlungsrechts der Gesellschaft Verpflichteten ein Be-
zugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder 
Optionspflicht zustünde. 

(c) Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapi-
talerhöhungen gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß 
§ 186Abs. 3 Satz 4AktG auszuschließen, wenn derAusgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bestehenden Aktien nicht wesentlich unterschreitet 
und die in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss aus-
gegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % sind neue und 
bestehende Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben oder veräußert werden; ferner sind Aktien der Gesellschaft anzu-
rechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. zur Er-
füllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten ausgegeben werden bzw. 
noch ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen bzw. Ge-
nussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aufgrund einer anderweitigen Ermäch-
tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 

(d) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapi-
talerhöhungen gegen Sacheinlagen — insbesondere zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, 
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder zum Zwecke 
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des Erwerbs sonstiger Vermögensgegenstände einschließlich Rechten und 
Forderungen — das Bezugsrecht derAktionäre auszuschließen. 

(e) Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage im Rahmen eines Beteiligungsprogramms und/oder als 
aktienbasierte Vergütung an Personen, die in einem Arbeits- oder Anstellungs-
verhältnis zur Gesellschaft oder einem von ihr abhängigen oder in (mittelbaren) 
Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen stehen, an Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft und/oder Mitglieder von Geschäftsführungen von abhängigen 
oder in (mittelbarem) Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen (oder an Dritte, 
die diesen Personen das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen 
Früchte aus den Aktien überlassen) ausgegeben werden sollen. Die Ausgabe 
der neuen Aktien kann dabei insbesondere auch zu vergünstigten Bedingun-
gen (unter Einschluss einer Ausgabe zum geringsten Ausgabebetrag im Sinne 
von § 9 Abs, 1 AktG) und/oder gegen Einlage von Vergütungsansprüchen er-
folgen. Die neuen Aktien können dabei auch unter Zwischenschaltung eines 
Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 o-
der Abs. 7 KWG tätigen Unternehmens ausgegeben werden, das diese Aktien 
mit der Verpflichtung übernimmt, sie den vorstehend genannten Personen an-
zubieten. Die in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 3 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Soweit im Rahmen dieser Er-
mächtigung Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Aktien gewährt werden sol-
len, entscheidet entsprechend der aktienrechtlichen Zuständigkeitsverteilung 
über die Zuteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

4. Das Grundkapital ist um insgesamt bis zu EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von ins-
gesamt bis zu 6.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 
von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie an 
Inhaber von Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund Er-
mächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Mai 2020 bis zum 
27. Mai 2025 (einschließlich) von der Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen 
Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit 
der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie wird nur durch-
geführt, soweit von den Wandlungs- oder Optionsrechten aus den vorgenannten 
Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflich-
ten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Er-
füllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien er-
folgt zu dem nach Maßgabe des vorgenannten Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 28. Mai 2020 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 
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Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in 
dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die 
Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil; sie 
nehmen statt dessen bereits von Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Ge-
schäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft teil, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der 
neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den 
Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Der Vorstand ist er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

§ 6 
Aktien 

1. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. Neu ausgegebene Aktien lauten 
ebenfalls auf den Inhaber, soweit bei derAusgabe nichts anderes festgelegt wird. 

2. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend 
von § 60 Abs. 2 AktG festgesetzt werden. 

3. Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneue-
rungsscheine bestimmt der Vorstand. Die Gesellschaft kann insbesondere auch 
mehrere Stückaktien in einer Aktienurkunde zusammenfassen (Sammelurkunden). 
DerAnspruch derAktionäre auf (Einzel)Verbriefung ihrerAnteile ist ausgeschlossen. 

lii. 
Verfassung 

§6 
Dualistisches System; Organe 

1, Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem bestehend aus 
einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat). 

2. Organe der Gesellschaft sind: 

(a) der Vorstand; 

(b) der Aufsichtsrat; und 

(c) die Hauptversammlung. 
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EV. 
Vorstand 

§ 7 
Zusammensetzung; Beschlussfassung 

1 Der Vorstand besteht aus einer Person oder mehreren Personen. Die Zahl der Vor-
standsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. 

2. Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von höchs-
tens sechs Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. 

3. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands oder einen Sprecher des 
Vorstands bestellen; er kann ferner einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. stell-
vertretenden Sprecher bestellen. 

4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist oder sonst an der Beschlussfassung teilnimmt. Der Vorstand beschließt mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich zwingend 
etwas anderes bestimmt ist. Die Stimmenthaltung gilt als Teilnahme an der Be-
schlussfassung, aber nicht als Stimmabgabe. Bei der Beschlussfassung des Vor-
stands gibt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden bzw. Spre-
chers den Ausschlag (Stichentscheid); dies gilt jedoch nicht, wenn der Vorstand aus 
weniger als drei Personen besteht. Einem stellvertretenden Vorsitzenden bzw. stell-
vertretenden Sprecher steht im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden bzw. Spre-
chers das Stichentscheidungsrecht nicht zu. 

§ 
Geschäftsordnung; 

zustimmungsbedürftige Geschäfte 

1. DerAufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschäftsordnung geben und darin insbe-
sondere auch die Geschäftsverteilung für den Vorstand regeln. 

2. Der Vorstand bedarf für die Vornahme folgender Geschäfte der Zustimmung des Auf-
sichtsrats: 

(a) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen, Untemehmensbeteiligungen und 
Unternehmensteilen, wenn der Gegenwert vom Aufsichtsrat festgelegte Wert-
grenzen übersteigt. Ausgenommen sind Erwerb und Veräußerung innerhalb 
des Konzerns. 

(b) Abschluss von Unternehmensverträgen im Sinne von §§ 291, 292 AktG mit der 
Gesellschaft. 
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3. Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass über die in Absatz 2 genannten Geschäfte 
und Maßnahmen hinaus weitere Arten von Geschäften oder Maßnahmen seiner Zu-
stimmung bedürfen. 

§ü 
Vertretung der Gesellschaft 

1. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht der 
Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ge-
setzlich vertreten. 

2. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Mitglieder des Vorstands 
einzelvertretungsbefugt sind. Er kann einzelne oder alle Mitglieder des Vorstands all-
gemein oder für den Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung des § 181 
Alternative 2 BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt. 

V. 
Aufsichtsrat 

§10 
Zusammensetzung; Amtszeit 

1. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. 

2. Sämtliche Mitgliederdes Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung ohne Bin-
dung an Wahlvorschläge gewählt. 

3. Die Wahl derAufsichtsratsmitglieder erfolgt für den Zeitraum bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be-
ginnt, nicht mitgerechnet wird, soweit durch die Hauptversammlung bei der Wahl kein 
kürzerer Zeitraum festgelegt wird. In jedem Fall erfolgt die Wahl jedoch jeweils längs-
tens für sechs Jahre. Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtszeit des aus-
geschiedenen Mitglieds, soweit durch die Hauptversammlung bei der Wahl kein ab-
weichender Zeitraum festgelegt wird, der jedoch die nach Satz 1 und 2 maximal zu-
lässige Höchstdauer nicht überschreiten darf. Wiederbestellungen sind zulässig. 

4. Für Aufsichtsratsmitglieder können gleichzeitig mit ihrer Wahl Ersatzmitglieder ge-
wählt werden. Ist bei der Wahl keine anderweitige Bestimmung getroffen worden, 
treten sie in der Reihenfolge ihrer Wahl an die Stelle vorzeitig ausscheidender, gleich-
zeitig von der Hauptversammlung gewählter Aufsichtsratsmitglieder. Tritt ein Ersatz-
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mitglied an die Stelle eines vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, so er-
lischt sein Amt, falls nach Eintritt des Ersatzfalles im Wege der Ergänzungswahl ein 
Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mit der Be-
endigung der Hauptversammlung, in der die Ergänzungswahl erfolgt, andernfalls mit 
Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. Erlischt das Amt des Ersatz-
mitgliedes durch Ergänzungswahl für den Ausgeschiedenen, erlangt das Ersatzmit-
glied seine vorherige Stellung als Ersatzmitglied für andere Aufsichtsratsmitglieder 
zurück. 

§11 
Amtsniederlegung 

I. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt auch ohne Vorliegen eines wichti-
gen Grundes unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch eine an den Vor-
stand zu richtende schriftliche Erklärung niederlegen. DerAufsichtsratsvorsitzende —
oder im Falle einerAmtsniederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden sein Stell-
vertreter — kann einer Verkürzung der Frist oder einem Verzicht auf die Wahrung der 
Frist zustimmen. 

2. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

3. Der Vorstand soll den Aufsichtsratsvorsitzenden — oder im Falle einer Amtsniederle-
gung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden seinen Stellvertreter — von der Amtsnie-
derlegung durch ein Mitglied des Aufsichtsrats unverzüglich unterrichten. 

§12 
Vorsitzender und Stellvertreter 

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmit-
glieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bzw. Beschlussfassung 
bedarf es keiner besonderen Einladung. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des 
Stellvertreters entspricht ihrer jeweiligen Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats so-
weit bei der Wahl nicht kürzere Amtszeiten bestimmt werden. 

2. Scheidet der Aufsichtsratsvorsitzende oder sein Steilvertreter vorzeitig aus diesem 
Amt aus, so hat derAufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

3. Die dem Vorsitzenden durch Gesetz oder Satzung eingeräumten besonderen Befug-

nisse, stehen — soweit sich aus Gesetz oder Satzung nicht ein anderes ergibt — im 
Falle seiner Verhinderung seinem Stellvertreter zu. Sind der Vorsitzende und sein 

Stellvertreter an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben verhindert, so hat diese Aufgaben 
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für die Dauer der Verhinderung das an Lebensjahren älteste der verbleibenden Auf-
sichtsratsmitglieder zu übernehmen; dies gilt entsprechend, solange weder ein Vor-
sitzender noch ein Stellvertreter bestellt ist. 

§13 
Innere Ordnung des Aufsichtsrats 

1. Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eine Ge-
schäftsordnung. 

2. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Abwesende 
Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, 
dass sie gemäß § 108 Abs. 3 AktG schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. 
Sofern dies vom Aufsichtsratsvorsitzenden vor der Beschlussfassung angeordnet 
wird, können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme ferner — ggf. auch 
nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden gesetzten Frist — telefonisch, in Text-
form (§ 126b BGB) oder unter Nutzung sonstiger Mittel der Telekommunikation oder 
elektronischer Medien abgeben. 

3. Auf Anordnung des Vorsitzenden kann eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
auch außerhalb von Sitzungen (oder im Wege der kombinierten Beschlussfassung) 
durch mündliche oder telefonische Stimmabgabe, Stimmabgabe in Textform (§ 126b 
BGB) und/oder unter Nutzung sonstiger Mittel der Telekommunikation oder elektro-
nischer Medien erfolgen. Ein Recht zum Widerspruch gegen diese Form der Be-
schlussfassung steht den Mitgliedern des Aufsichtsrats hierbei nicht zu. Form und 
Frist derAnordnung werden durch die Geschäftsordnung geregelt. 

4. Auch ohne (rechtzeitige) Anordnung ist eine Beschlussfassung in der in Absatz 3 ge-
nannten Weise zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden 
bzw. nicht teilnehmenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegen-
heit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist 
der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme nachträglich abzugeben. 
Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden bzw. nicht teilnehmenden 
Mitglieder der Beschlussfassung innerhalb der Frist nicht widersprochen (oder ihr 
zugestimmt) oder ihre Stimme nachträglich abgegeben haben. 

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 
denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen. 

6. Der Aufsichtsrat beschließt mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. Die Stimmenthaltung 
gilt als Teilnahme an der Beschlussfassung, aber nicht als Stimmabgabe. Ergibt eine 
Abstimmung Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
den Ausschlag (Stichentscheid); das gilt auch bei Wahlen. Falls kein Vorsitzender 
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ernannt ist oder sich der Vorsitzende der Stimme enthält, gilt bei Stimmengleichheit 
ein Antrag als abgelehnt. Dem stellvertretenden Vorsitzenden steht im Falle der Ver-
hinderung des Vorsitzenden das Stichentscheidungsrecht nicht zu. 

7. Der Vorsitzende ist ermächtigt, die Beschlüsse des Aufsichtsrats durchzuführen und 
die hierzu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. 

§ 13a 

Ausschüsse des Aufsichtsrats 

1. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen, 

soweit gesetzlich zulässig, auch Angelegenheiten zur Beschlussfassung 

anstelle des Gesamtaufsichtsrats zuweisen. Einem Ausschuss müssen 

mindestens zwei Mitglieder angehören. 

2. Die Bestimmungen des § 13 gelten für die Beschlussfassung in einem 

Ausschuss des Aufsichtsrats mit der Maßgabe entsprechend, dass 

a) ein Ausschuss beschlussfähig ist, wenn mindestens dieHälfte seiner 

Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, mindestens 

aber zwei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen; und 

bei Stimmengleichheit kein Stichentscheidungsrecht des 

Vorsitzenden besteht. 
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§ 14 
Vergütung 

1. Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird durch die Hauptversammlung 
festgelegt. 

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz ihrer Auslagen. Ihnen wird 
darüber hinaus die auf ihre Vergütung und ihre Auslagen zu entrichtende Umsatz-
steuer erstattet 

3_ Die Gesellschaft kann zu marktüblichen und angemessenen Konditionen eine Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) zugunsten der Auf-
sichtsratsmitglieder abschließen, welche im Rahmen der vereinbarten Deckungs-
summe auch die gesetzliche Haftpflicht aus derAufsichtsratstätigkeit abdeckt. 

§15 
Fassungsänderungen der Satzung 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fas-
sung betreffen. 

Vl. 
Hauptversammlung 

§16 
Einberufung; Ort der Hauptversammlung 

1, Die Hauptversammlung wird vorn Vorstand oder den sonstigen hierzu gesetzlich be-
fugten Personen einberufen. 

2. Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

3_ Die Hauptversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen 
Wertpapierbörse oder in einem Ort in Deutschland im Umkreis von 50 km vom Sitz 
der Gesellschaft oder vom Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. 

§ 16a 

Virtuelle Hauptversammlung 

Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis einschließlich 30. 

Juni 2028 abgehalten werden, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung (§ 118a Absatz 1 Satz 1 AktG) nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorschriften abgehalten werden. 
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§17 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

und Ausübung des Stimmrechts 

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die sich nach näherer Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachgewiesen haben. 

2. Die Anmeldung hat, soweit in der Einberufung nicht auch eine hiervon abweichende 
Form zugelassen wird, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Spra-
che zu erfolgen. 

3. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist durch einen Nachweis 
des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Absatz 3 AktG nachzuweisen. Der Nachweis hat 
sich auf den gesetzlich bestimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung (Nachweis-
stichtag, Record Date) zu beziehen. 

4. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter 
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der jeweiligen gesetz-
lich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kön-
nen auch jeweils kürzere, in Tagen zu bemessende Fristen vorgesehen werden_ 

5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 
der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommuni-
kation abgeben können (Briefwahl). Der Vorstand kann Umfang und Verfahren der 
Briefwahl im Einzelnen regeln. 

6. Der Vorstand ist ferner ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor 
Ort anwesend oder vertreten zu sein, an der Hauptversammlung teilnehmen und 
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand kann Umfang 
und Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln. 

7. Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Form 
der Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und/oder den Nachweis der Vollmacht 
können in der Einberufung Erleichterungen gegenüber der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Form bestimmt werden; im Übrigen geiten hierfür die gesetzlichen Bestimmun-
gen. Die Regelungen von § 135 AktG bleiben unberührt. 

8, Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrates an der Hauptversammlung darf im 
Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn das betreffende Mitglied des Auf-

sichtsrates aus beruflichen oder persönlichen Gründen an einer physischen Teil-
nahme am Versammlungsort verhindert ist. 
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§12 
Vorsitz in der Hauptversammlung; 

Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 

1. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein 
anderes, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu bestimmtes Mitglied des Auf-
sichtsrats oder eine sonstige, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu bestimmte 
Person (Versammlungsleiter). Sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht an der 
Hauptversammlung teilnimmt und eine Bestimmung nach Satz 1 nicht getroffen hat 
oder der Bestimmte verhindert ist, erfolgt die Bestimmung des Versammlungsleiters 
durch mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Aufsichts-
ratsmitglieder zu fassenden Beschluss. Ist in der Hauptversammlung kein Aufsichts-
ratsmitglied anwesend und ist auch keine Bestimmung durch den Vorsitzenden ge-
troffen worden bzw. ist der Bestimmte verhindert, so wird der Versammlungsleiter 
durch die Hauptversammlung unter dem Vorsitz des Aktionärs mit dem höchsten in 
der Hauptversammlung vertretenen Anteilsbesitz bzw. seines Vertreters gewählt. 

2. Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 
Verhandlungsgegenstände sowie dieArt, Form und Reihenfolge derAbstimmung. 

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht derAktionäre zeitlich ange-
messen beschränken und Näheres dazu bestimmen_ Er ist insbesondere berechtigt, 
zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich ange-
messenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tages-
ordnungspunkte sowie für einzelne Rede- und Fragebeiträge festzusetzen. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ganz oder teil-
weise in Bild- uncl/oder Ton übertragen wird_ Er kann dabei insbesondere auch Um-
fang und Art der Übertragung im Einzelnen regeln und über deren Zulassung ent-
scheiden_ 

§19 
Stimmrecht; Mehrheitserfordernisse 

1. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften o-
der die Satzung etwas anderes bestimmen. Sofern das Gesetz außer der Stimmen-
mehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt soweit nicht zwingende gesetz-
liche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes bestimmen — die einfache Mehr-
heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 
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3. Für Satzungsänderungen genügt, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
oder die Satzung etwas anderes vorschreiben, die einfache Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen, wenn mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist 

VfL 
Jahresabschluss; Gewinnverwendung 

§ 20 
Jahresabschluss 

1. Für die Rechnungslegung der Gesellschaft geiten die gesetzlichen Vorschriften. 

2.. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie den Jahres-
überschuss unter Beachtung der gesetzlichen Beschränkungen des § 58 Abs. 2AktG 
ganz oder teilweise in andere Gewinnrücklagen einstellen. 

§ 21 
Gewinnverwendung 

1. Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung. 

2. Die Hauptversammlung kann dabei anstelle oder neben einer Barausschüttung auch 
eine Sachausschüttung beschließen. 

3. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats unter Beachtung der Vorgaben des § 59 AktG auf den voraussichtlichen 
Bilanzgewinn einen Abschlag an die Aktionäre zahlen. 

VElL 
Schlussbestimmungen 

§ 22 
Sonstiges 

1. Die Gesellschaft trägt die mit ihrer wirtschaftlichen Neugründung verbundenen Kos-
ten bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 2.000,00. 

2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder in Teilen nichtig 
oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der Satzung im Übrigen 
hiervon nicht berührt. 
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